
 
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr; Führerscheinstelle 
Stand: Januar 2025 

Verlängerung C + D Klassen 
 

Antrag auf Verlängerung der Klassen C, C1, C1E, CE 

 
Antragstellung nach vorheriger Terminvereinbarung:  
 persönlich 

 über das Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung  
 bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
Formular: 

 Führerscheinantrag allgemein 
 
Unterlagen:   

 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 
 Personalausweis / Reisepass 
 Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach amtlichem Muster (Anlage 5 FeV) 
 Augenärztliches Zeugnis oder Gutachten nach dem amtlichen Muster (Anlage 6 FeV) 
 evtl. Nachweis der Berufskraftfahrerqualifikation 

Wichtiger Hinweis: Bei gleichzeitiger Eintragung der Berufskraftfahrerqualifikation ist die Antragstellung 
ausschließlich bei der Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems möglich. 

 
Kosten: 

 41,80 € 
 zusätzlich 9,00 €, sofern ein vorläufiger Nachweis der Fahrberechtigung benötigt wird. In diesen Fällen 

ist die persönliche Vorsprache bei Führerscheinstelle in Bad Ems zwingend erforderlich! 
 
Zahlung der Gebühr bei: 

 Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung 
 Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
Aushändigung: 

 über Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung  
 durch Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
 
Verlängerung der Fahrerlaubnis den Klassen D, D1, D1E, DE 
 
Antragstellung nach vorheriger Terminvereinbarung:  
 persönlich 

 über das Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung  
 bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
Formular: 

 Führerscheinantrag allgemein 
 
Unterlagen: 

 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 
 Personalausweis / Reisepass 
 Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach amtlichem Muster (Anlage 5 FeV) 
 Augenärztliches Zeugnis oder Gutachten nach dem amtlichen Muster (Anlage 6 FeV) 
 Testpsychologisches Gutachten gem. § 11 Abs. 9 FeV i.V. m. Anlage 5 Nr. 2 Nur vorzulegen sofern bei 

den D-Klassen das 50. Lebensjahr vollendet ist oder in den nächsten 5 Jahren vollendet wird. Wenn 
keine Vorlage erfolgt wird die jeweilige Klasse nur bis zu dem Tag vor dem Erreichen des 50. bzw. 60. 
Lebensjahres erteilt) 

 Führungszeugnis für Behörden (ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung zu beantragen) 
Kosten: 

 41,80 € 
 zusätzlich 9,00 €, sofern ein vorläufiger Nachweis der Fahrberechtigung benötigt wird. In diesen Fällen 

ist die persönliche Vorsprache bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems zwingend 
erforderlich! 

 zusätzlich 13,00 € für das Führungszeugnis 



Zahlung der Gebühr bei: 
 Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
 bei Antragstellung über das Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung zahlen Sie zunächst 

lediglich die dort entstandenen Gebühren und erhalten dann eine Rechnung 
 
Aushändigung: 

 über Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung  
 durch Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
 

Kontrollgerätekarten 
 

 

Antrag auf Ausstellung einer Fahrerkarte 
 
Antragstellung nach vorheriger Terminvereinbarung:  

persönlich und ausschließlich 
 bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
Formular: 

 nur bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems erhältlich 
 
Unterlagen: 

 Personalausweis / Reisepass 
 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 
 Kopie des Kartenführerscheines (sollte dieser noch nicht ausgestellt sein, ist die Beantragung des neuen 

EU-Kartenführerscheines erforderlich) 
 bei Antrag auf Verlängerung oder Ersatz die alte Fahrerkarte  

 
Kosten: 

 42,00 € 
 zusätzlich ggfs. 5,00 € für die Zusendung der Fahrerkarte direkt an Ihren Wohnsitz 

 
Zahlung der Gebühr bei: 

 Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
 
Aushändigung: 

 durch Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
 Zusendung direkt an die aktuelle Wohnanschrift 

 
 
Antrag auf Ausstellung einer Unternehmenskarte 
 
Antragstellung nach vorheriger Terminvereinbarung:  

persönlich oder schriftlich 
 bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
Formular: 

 Antrag Unternehmenskarte 
 
Unterlagen: 

 Personalausweis / Reisepass des/der Unternehmers/in, bei jur. Personen des/der Vertretungsberechtigten 
 Gewerbeanzeige nach § 14 Gewerbeordnung bei Ersterteilungen 

 
 
 
Kosten: 

 42,00 € 
 zusätzlich ggfs. 5,00 € für die Zusendung der Unternehmenskarte direkt an die Anschrift des Unternehmens 

 
Zahlung der Gebühr bei: 

 Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
 Rechnung 

 



Aushändigung: 
 durch Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
 Zusendung direkt an die Anschrift des Unternehmens 

 
 
Antrag auf Ausstellung einer Werkstattkarte 
 
Antragstellung nach vorheriger Terminvereinbarung:  

persönlich oder schriftlich 
 bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
Weitere Auskünfte zur Werkstattkarte erhalten Sie gerne auf telefonische oder schriftliche Anfrage. 
 

 
Berufskraftfahrerqualifikation 

 

 

Ausstellung des Fahrerqualifizierungsnachweises 
 

Der Fahrerqualifizierungsnachweis wird ab dem 23. Mai 2021 bundesweit ausgestellt. Er dient dem Nachweis einer 
bestehenden Berufskraftfahrerqualifikation und löst die Eintragung der Schlüsselzahl „95“ in den Führerschein ab. 
Der Fahrerqualifizierungsnachweis kann auch in den Fällen ausgestellt werden, in denen bislang der Eintrag der 
Schlüsselzahl „95“ in den Führerschein nicht möglich war. Der Eintrag war in den Fällen nicht möglich, in denen es 
sich um einen ausländischen Führerschein handelte.  
 
Antragstellung nach vorheriger Terminvereinbarung:  
 persönlich 

 ausschließlich bei Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
 
Formular: 

Antrag auf Ausstellung Fahrerqualifizierungsnachweis 
 

Unterlagen: 
 Personalweis / Reisepass 
 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 
 Kartenführerschein 
 Arbeitsgenehmigung-EU (erteilt in Bundesrepublik Deutschland) oder Aufenthaltstitel mit Vermerk 

„Erwerbstätigkeit erlaubt“ 
 Nachweis der Berufskraftfahrerqualifikation im Original, sofern die Qualifikationsmaßnahmen nicht im 

Berufskraftfahrerqualifikationsregister erfasst wurde 
 

Kosten: 
 Erstantrag         20,80 € 
 Erneuerung wg. Änderung, Ablauf oder Beschädigung   20,80 € 
 Erneuerung wg. Verlust – Versicherung an Eidesstatt vor Ort  55,90 €  
 Erneuerung wg. Diebstahl – Vorlage Diebstahlanzeige nötig  25,20 €  
zuzüglich 
 Ausstellung & Zusendung durch die Bundesdruckerei innerhalb Deutschland    14,20 € 
 Ausstellung & Zusendung durch die Bundesdruckerei in EU-Mitgliedsstaaten    15,60 € 
 Ausstellung im Expressverfahren u. Aushändigung durch Führerscheinstelle in Bad Ems  20,60 € 
 Anrechnung anderer abgeschlossener spezieller Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen    7,00 € 

 
Zahlung der Gebühr bei: 

 Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 
  
Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten Sie auch auf folgenden Internetseiten : 

 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/aenderungen-im-
berufskraftfahrerqualifikationsrecht.html 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/aenderungen-im-berufskraftfahrerqualifikationsrecht.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/aenderungen-im-berufskraftfahrerqualifikationsrecht.html


Allgemeine Anfragen können Sie über die folgenden Wege stellen: 
 
Mail:  referat34@rhein-lahn.rlp.de 
Telefon: (02603) 972 - 120 
Fax:  (02603) 972 - 6120 
 
Termine bei der Führerscheinstelle der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises 
gelegen in Bad Ems, können Sie über unsere Website ausmachen: 
 
https://www.rhein-lahn-kreis.de/verwaltung-service/online-terminvereinbarung/  
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